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Cornelia Lohmeier 

Kommunale Gleichstellungs-
politik und Gender Mainstrea-
ming in München – konzep-
tionelle Übereinstimmungen, 
Umsetzungsstrategien und 
Herausforderungen

Als Gender Mainstreaming nach  
München kam...
Als die ersten Veröffentlichungen zu Gen-
der Mainstreaming publiziert wurden, bzw. 
als graue Literatur erschienen, riefen sie bei 
kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten unterschiedlichste Erwartungen, 
Hoffnungen und Befürchtungen hervor. In 
der Münchener Frauenbewegung herrschten 
zunächst Hoffnungen, mindestens aber – vor-
sichtiger ausgedrückt – Erwartungen vor. Wür-
de nun Gleichstellungspolitik durch die erklärte 
„Top-down-Strategie“ endlich den Stellenwert 
bekommen, der nötig wäre, um nachhaltige 
Veränderungen zu erreichen? Würden alle 
EU-Projekte der Stadt München endlich auch 
auf Geschlechtergerechtigkeit hin abgefasst, 
dadurch dass die Vergabe von Finanzmitteln 
des europäischen Strukturfonds an die Ein-
beziehung der Dimension Chancengleichheit 
zwischen Männern und Frauen gebunden sein 
sollte? (Verordnung1260/1999 des Rates der 
Europäischen Gemeinschaft über den euro-
päischen Strukturfond). Die Appelle der Auto-
rinnen verhießen eine Aufwertung, zumindest 
aber mehr Aufmerksamkeit für die oft noch im-
mer marginalisierten Themen Diskriminierung 
von Frauen und Geschlechterfragen.

Hoffnungen...
Wir in der Münchener Gleichstellungsstelle für 
Frauen erhofften uns Rückenwind vor allem für 
unsere Bemühungen um strukturelle Verände-
rungen im Umgang der städtischen Referate 
mit der Thematik: keine Beschlussvorlage für 
den Stadtrat, kein Untersuchungsdesign für Er-
hebungen und Umfragen, keine Projektfinan-
zierung mehr ohne Rechenschaft darüber, wie 
Männer und Frauen, wie Mädchen und Jungen 
von den Auswirkungen einer Maßnahme be-
troffen oder als Stadtbevölkerung repräsentiert 
sind – und selbstverständlich die auf den Ab-
bau von Benachteiligungen zielenden Konse-
quenzen daraus.

...und Befürchtungen
Befürchtungen richteten sich vor allem auf 
die Legitimation bzw. den Weiterbestand au-

tonomer Frauenprojekte und –einrichtungen, 
sowie darauf, was Barbara Stiegler in ihrer 
Veröffentlichung „Wie Gender in den Main-
stream kommt“ als „Missbrauchsgefahren“ 
bezeichnet: Die offen oder latent durch einige 
Autorinnen ausgesprochenen Abgrenzungen 
des Gender Mainstreaming gegenüber der bis-
herigen („alten“) Frauen- und Gleichstellungs-
politik enthalten gewollt oder ungewollt pau-
schale Unterstellungen und Abwertungen der 
„bewährten Formen“ (Stiegler 2000, S. 26). „In 
Unkenntnis oder mit politischer Absicht  wird 
Gender Mainstreaming für die umfassendere 
Strategie erklärt und damit werden die übrigen 
Strategien für überflüssig gehalten“ (ebenda). 
Beispiel: Die Gegenüberstellung von Barbara 
Stiegler, die verdeutlichen soll, welche Philoso-
phie hinter Gender Mainstreaming steht, gibt 
die Unzulänglichkeiten der Rahmenbedingun-
gen wieder, die eine effektive Durchsetzung 
frauen- und gleichstellungspolitischer Verände-
rungen behindern oder verunmöglichen kön-
nen. „Nicht mehr: Frauen treten als Bittstelle-
rinnen von außen an die Entscheidungszentren 
heran und werben für ihre Konzepte. Sondern: 
Entscheidungszentren sind dem Gender Main-
stream verpflichtet...“ (Stiegler 2000, S. 11). 

So weit so gut. In der durch Gender Main-
streaming in Gang gekommenen Debatte ge-
schieht es jedoch regelmäßig, dass nicht die 
Frage nach der Verantwortung der Institution 
gestellt wird, sondern die Defizite (nach altem 
Muster) den Frauen zugeschrieben,  ihnen die 
„falsche Strategie“ unterstellt und die bishe-
rige Frauen- und Gleichstellungsarbeit abge-
wertet wird. Das Missbrauchspotential scheint 
noch sehr viel größer als Barbara Stiegler an-
nehmen musste. All zu gern benutzten Geg-
ner und Kritiker autonomer Frauenstrukturen 
die von manchen Autorinnen immer wieder 
hervorgehobene Prämisse, es gehe bei der 
Gender-Mainstreaming-Strategie explizit um 
„beide Geschlechter“ (Stiegler 2000, S.9) dazu, 
deren Errungenschaften in Frage zu stellen. 
Dem versuchen z.B. Mückenberger/Tondorf 
(2000) und andere entgegen zu treten mit der 
so bezeichneten „Doppelstrategie“ mit den 
Bestandteilen institutionelle Veränderungen 
auf der einen und Fraueneinrichtungen und 
–projekte zum Abbau von Benachteiligung 
und Ausschluss auf der anderen Seite. Das 
Konstrukt  der Doppelstrategie weitete einer-
seits den Blick dafür, dass Gleichstellung bzw.  
Geschlechtergerechtigkeit nicht auf nur einem, 
nämlich dem institutionellen Weg zu erreichen 
ist; anderseits verbirgt sich in der Formulierung 
„Doppelstrategie“  die Gefahr einer Verengung 
auf „zwei Wege“, während es m.E. darum geht,  
situationsgerecht die geeigneten Instrumente 
einzusetzen
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Der Weiterbestand autonomer Fraueneinrich-
tungen und -strukturen wurde auch von den 
Verantwortlichen in der Stadt München nicht 
offen ernsthaft in Frage gestellt. 

Kritische Überprüfung
Die erste öffentliche Diskussion über Gender 
Mainstreaming erfolgte in München im Juli 
2000 im Rahmen der Fachtagung „WIR im 
Gender Mainstream“, veranstaltet von der 
Gleichstellungsstelle für Frauen, dem Sozi-
alreferat der Stadt München, durch das die 
meisten Fraueneinrichtungen und –projekte 
bezuschusst werden, und dem Münchener 
Frauennetz, dem größeren von zwei Zusam-
menschlüssen autonomer Frauenprojekte. An-
lass war eine  Umstrukturierung des Sozialrefe-
rates, die sowohl für die Zuschussnehmerinnen 
als auch frauenpolitisch hoch brisant war und 
ist und worüber allgemein Verunsicherung und 
Informationsbedarf bestand. Auf dieses Bei-
spiel komme ich später zurück.

Für den Diskurs in München über Gender 
Mainstreaming hat die Veranstaltung zu ei-
ner gemeinsamen Auseinandersetzung mit 
den Chancen und Gefahren und einer klareren 
Einschätzung der Strategie innerhalb der sehr 
heterogenen aber gut vernetzten Frauenszene 
beigetragen; sie hat aber auch den Dialog über 
Frauen- und Geschlechterfragen  im Reform-
prozess des Sozialreferates gefördert.

Arbeitsgrundlagen der Münchener 
Gleichstellungspolitik
Arbeitsgrundlagen für die städtische Gleich-
stellungspolitik sind:

 Die Dienstanweisung des Oberbürgermeis-
ters „Gleichstellungsstelle für Frauen“ von 
1985, in der Fassung vom 2.12.1991

 Der Stadtratsbeschluss zur Einrichtung der 
Gleichstellungsstelle vom 11.12.1984

 Der Stadtratsbeschluss zur Einrichtung der 
Stadtratskommission zur Gleichstellung 
von Frauen vom 16.1.1985

 Die Satzung der Landeshauptstadt München 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
(Gleichstellungssatzung) vom 14.10.1998

 Die Leitsätze 2000 als Gleichstellungskon-
zept für das Personalwesen der Stadt Mün-
chen, herausgegeben in Zusammenarbeit 
der Gleichstellungsstelle mit dem Personal- 
und Organisationsreferat im Oktober 2001

Auf Gender Mainstreaming wird in den Leit-
sätzen 2000 an verschiedenen Stellen Bezug 
genommen. Im Kapitel „Verwaltungsreform“ 
heißt es in den Zielen: 

 „Alle Reformverantwortlichen beachten 
und praktizieren den Gender Mainstrea-
ming Gedanken.

 Die Geschlechterperspektive ist in allen Re-

formschritten, -maßnahmen und -planun-
gen verankert.

 TrainerInnen, interne DozentInnen und Be-
raterInnen verfügen über aktuelle Kenntnis-
se im Bereich Gleichstellung von Frauen in 
der beruflichen Weiterbildung.“

Landeshauptstadt München, Personal- und 
Organisationsreferat/Gleichstellungsstelle für 
Frauen (2000), Leitsätze 2000. Gleichstellungs-
konzept, S.31.

Die Stadtratskommission zur Gleichstellung 
von Frauen setzt sich zur Hälfte zusammen 
aus (gewählten und von ihren Fraktionen dele-
gierten) Stadtratsmitgliedern und zur anderen 
Hälfte aus VertreterInnen von Frauenorganisa-
tionen der Kirchen, Gewerkschaften, des Aus-
länderbeirates, der autonomen Frauen, von 
Frauenprojekten, Künstlerinnen, etc. Sie ersetzt 
einen „Frauenausschuss“ des Stadtrates.

Sie beschloss am 18.7.2002 die Empfehlung 
„Geschlechtergerechtigkeit bei der Vergabe 
und bei der Kürzung öffentlicher Mittel“ (siehe 
Anhang). Es war über die Jahre hinweg gese-
hen nicht die erste Empfehlung dieser Thema-
tik. Eine Empfehlung „Geschlechtergerechtig-
keit bei der Vergabe öffentlicher Mittel“ datiert 
aus dem Jahr 1995. Die Gleichstellungsstelle 
hatte dazu eine Arbeitshilfe entwickelt, weil sich 
herausstellte, dass es bei den Referaten große 
Ratlosigkeit hervorrief, die eigene Förderpraxis 
darauf hin zu überprüfen, in wie weit die Mittel 
Mädchen oder Jungen, Frauen oder Männern 
zu Gute kämen. Eine erneute Beschlussfassung 
war auf Grund der dramatischen Situation der 
kommunalen Haushalte im Sommer 2002 not-
wendig geworden, von den Mittelkürzungen 
waren und sind auch Fraueneinrichtungen 
existenziell bedroht. Der Empfehlung wurde 
nicht gefolgt. Eine der Kommissions-Stadträ-
tinnen hat kurz darauf im Stadtrat beantragt, 
den gesamten Stadthaushalt auf Geschlech-
tergerechtigkeit hin zu untersuchen. Ein erstes 
Ergebnis ist die Broschüre der Gleichstellungs-
stelle „Gender Budgeting“.

Beim (selbst-)kritischen Vergleich der Ar-
beitsgrundlagen der Gleichstellungsstelle für 
Frauen der Stadt München und der Gender 
Mainstreaming Strategie ergab sich, dass Gen-
der Mainstreaming als Strategie in München 
mit der Verankerung als Querschnittsaufgabe 
und der Verpflichtung aller städtischen Refe-
rate und Beschäftigten zur Umsetzung des 
Verfassungsauftrags nach Gleichstellung von 
Frauen und Männern nichts Neues ist. Dies war 
von Beginn an nach der Einrichtung der Gleich-
stellungsstelle so festgelegt und nach der Ver-
fassungsänderung 1991 in die neue Dienstan-
weisung übernommen worden.
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Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
München:

Dienstanweisung – Gleichstellungsstelle für 
Frauen
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Niemand darf wegen seines Geschlechtes,
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden.“
Art. 3, Abs. 2 und 3 Grundgesetz (Vorwort)

Die Umsetzung dieses Verfassungsgebotes 
in die Praxis ist grundsätzlich Aufgabe aller 
städtischen Beschäftigten und Dienststellen. 
Sie verlangt aktives Handeln, Offenheit und 
Bereitschaft zu kritischer Analyse des eige-
nen Verwaltungshandelns. Zur Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern hat 
die Landeshauptstadt München mit Beschluss 
vom 16.01.1985 eine Gleichstellungsstelle für 
Frauen eingerichtet. Sie hat die Aufgabe dar-
auf hinzuwirken, dass im Bereich der gesamten 
Stadtverwaltung das Gleichheitsgebot erfüllt 
wird. Sie ist unmittelbar dem Oberbürgermeis-
ter unterstellt.
(Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
München, Dienstanweisung Gleichstellungs-
stelle für Frauen 1985 und 2.12.1991) 

Aufgaben der Gleichstellungsstelle
Die wesentlichen Aufgaben der Gleichstel-
lungsstelle sind:
a)  beratende Unterstützung der Referate und 

Überwachen der Umsetzung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern im Verwal-
tungsvollzug

b)  die Initiierung von Maßnahmen zur besse-
ren Berücksichtigung von Frauenbelangen

c)  die Mitarbeit in örtlichen Gremien, Kom-
missionen, Arbeitskreisen

d)  die Zusammenarbeit mit der Personalver-
tretung, Organisation, Institutionen, Verei-
nen, Verbänden, Gewerkschaften u. a.

e)  die Mitwirkung bei der Erarbeitung von Be-
schlussvorlagen für den Stadtrat

f)  die Prüfung aller Beschlussvorlagen für den 
Stadtrat im Hinblick auf gleichstellungsrele-
vante Themen.

g)  die Prüfung bestehender Regelungen, Be-
stimmungen und Verfahren der Stadtver-
waltung sowie die Beteiligung bei deren 
Erarbeitung, um eine gleichwertige Berück-
sichtigung von Frauen zu erreichen

h)  die Beteiligung bei der Vergabe von For-
schungs- und Untersuchungsaufträgen zu 
gleichstellungsrelevanten Themen und ggf. 
deren eigene Vergabe

i)  die Initiierung und Beteiligung bei der Er-
arbeitung von Frauenförderplänen für die 
Stadtwerke und Beteiligungsunternehmen

j)  die Beteiligung an der Planung und Durch-
führung von Förder- und Fortbildungsange-
boten für Frauen und Männer

k)  eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern im Rahmen der AGAM

l)  die Funktion als Anlaufstelle für Fragen, 
Anregungen und Beschwerden zum Thema 
Gleichstellung für Beschäftigte der Stadt 
und Münchner Bürgerinnen und Bürger

(Auszug aus der Dienstanweisung – Gleichstel-
lungsstelle für Frauen des Oberbürgermeisters 
der Stadt München vom 2.12.1999)

Durch die Ansiedlung der Gleichstellungs-
stelle beim Oberbürgermeister hat sich die 
Stadt München konsequenterweise eine Top-
Down-Strategie verordnet, was zur damaligen 
Zeit keineswegs selbstverständlich war. Dis-
kutiert wurden zuvor auch eine Ansiedelung 
im Personalreferat oder im Sozialreferat. Der 
Oberbürgermeister ist laut bayerischer Ge-
meindeordnung der Vorgesetzte der gesamten 
Verwaltung und hat Direktionsrecht. Nur ihm 
ist es streng formell – mit Ausnahmen – mög-
lich, den Vollzug von Maßnahmen, Verordnun-
gen, Beschlüssen etc. anzuordnen. Aus dieser 
Position heraus kann die Gleichstellungsstelle 
auf direktem Weg mit den einzelnen Referaten 
und Vertretungen mehrerer Referate in Verbin-
dung treten.

Dies dürfte für die meisten kommunalen 
Gleichstellungsstellen gelten, die mit gleichem 
Auftrag und Anspruch arbeiten. Wie befriedi-
gend oder unbefriedigend die Ergebnisse und 
Fortschritte in der Umsetzung des Auftrags 
sind, hängt in hohem Maße davon ab, welchen 
Stellenwert die Gleichstellungspolitik politisch 
und institutionell hat und wie die Ausstattung 
und die Arbeitsbedingungen der Gleichstel-
lungsstellen vor Ort sind, dass diese als wich-
tige Reformagentur wirken und die Ergebnis-
se kontrollieren können – sprich mit welcher 
Macht und welcher Reichweite sie ausgestat-
tet sind. Insofern ist auch das Prinzip des „Top 
down“ kein unbekanntes – vor allem nicht in 
Institutionen, die – wie Verwaltungen – stark 
hierarchisch aufgebaut sind. Nachhaltige struk-
turelle Veränderungen sind in solchen Appara-
ten ohne Top-Down-Strategie überhaupt nicht 
umzusetzen. Ich behaupte nicht: „allein durch 
Top-Down“, denn die Handlungsbereitschaft 
der Netzwerke und Personen auf den mittleren 
(und unteren!) Ebenen ist ebenso wichtig
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Arbeitsweise der Münchener Gleich-
stellungsstelle für Frauen
Unter diesen Rahmenbedingungen arbeitet die 
Münchener Gleichstellungsstelle für  Frauen 
seit 18 Jahren daran, die Geschlechterperspek-
tive in die Dienstleistungen, den Verwaltungs-
vollzug, die Datenerhebungen, die Förderung 
freier Träger, die Entscheidungs- und Planungs-
prozesse einzubringen, die Geschlechterhierar-
chien zu thematisieren und die Lebenswirklich-
keiten von Frauen zum selbstverständlichen 
Bestandteil der – bislang nach männlichen 
Biografien genormten – Erkenntnisprozesse 
werden zu lassen (vgl. Definition von Gender 
Mainstreaming nach Krell/ Mückenberger/Ton-
dorf 2000).

Die Münchener Frauengleichstellungsstelle 
nimmt daher für sich in Anspruch, nach dem 
Prinzip des Gender Mainstreaming zu arbei-
ten.

Auch wenn der Name Gleichstellungsstelle 
für Frauen deutlich macht, dass der Fokus un-
serer Arbeit auf der Verbesserung der Situati-
on von Frauen und Mädchen liegt, die unter 
den herrschenden Gegebenheiten in vielerlei 
Hinsicht noch immer das Nachsehen haben, 
so kann dabei keineswegs die Bezugsgröße 
– nämlich das gesellschaftliche Geschlech-
terverhältnis – außer Acht gelassen werden. 
Beraten werden selbstverständlich auch Män-
ner, sofern sie sich für eine Veränderung der 
tradierten Rollen, Vorurteile und Zuschreibun-
gen einsetzen wollen. Ein eindrucksvolles Bei-
spiel dafür, wie beide Geschlechter ins Blick-
feld gerückt wurden, ist die sehr erfolgreiche 
Münchener Kampagne 1997/98 „Aktiv gegen 
Männergewalt an Frauen, Mädchen und Jun-
gen“, die im Unterschied zu anderen Kampa-
gnen „Gegen Gewalt an Frauen“ bereits im 
Titel deutlich macht, worum es ihr ging, und 
nicht nur die Opfer benennt. Erfahrungsgemäß 
ist es von entscheidender Bedeutung, immer 
wieder zu benennen, dass es um die Gleichstel-
lung von Frauen und Mädchen geht, um den 
Arbeitsauftrag nicht zu verwässern oder um 
Missverständnissen über die Zuständigkeiten 
entgegenzuwirken. 

Die Münchener Gleichstellungsstelle hat 
– wie andere kommunale Gleichstellungsstel-
len in der Regel auch – prinzipiell darauf ver-
zichtet, Konzepte für einzelne Referate zu ent-
wickeln und diese  „von außen“ Stiegler(2000) 
an die jeweiligen Referate heran zu tragen. 
Sie ist auch keine sogenannte Zuschussstel-
le, die zentral Frauenprojekte als Sondertitel 
fördert; die Bezuschussung von Einrichtungen 
und Projekten der Frauenbewegung erfolgt 
durch das Referat, das fachlich zuständig ist. 
Die Einflussnahme der Gleichstellungsstel-
le erfolgt über die Mitwirkung an Planungen, 

Konzeptionen und Reformprojekten, die in den 
Referaten entwickelt und meist dem Stadtrat 
zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Beteili-
gung der Gleichstellungsstelle ist aufgrund der 
Dienstanweisung von 1991 (s.o.) in einem fest-
gelegten Verfahren geregelt. Dessen Vorzüge 
und Schwachstellen sollen hier nicht erörtert 
werden.

Möglichkeiten für die Gleichstellungsstelle 
initiativ zu werden, bestehen durch direktes 
Zugehen auf die Referate oder in Zusammen-
arbeit mit der Stadtratskommission zur Gleich-
stellung von Frauen durch Kommissionsemp-
fehlungen, die wie Stadtratsanträge innerhalb 
einer bestimmten Frist durch das zuständige 
oder federführende Referat bearbeitet werden 
müssen. Sie bestehen auch in der Mitwirkung 
in einer Vielzahl von Gremien und referatsin-
ternen oder –übergreifenden Arbeitsgruppen, 
Vernetzungstreffen oder Facharbeitskreisen.

Einen Sitz mit beratender Stimme in den po-
litischen Gremien hat die Gleichstellungsstel-
le nur in einem Stadtratsausschuss aufgrund 
dessen besonderer gesetzlich bedingter Zu-
sammensetzung, nämlich dem Kinder- und Ju-
gendhilfeausschuss. Sie ist darüber hinaus in 
einer Reihe von Kommissionen, wie zur  Fort-
schreibung des Stadtentwicklungsplans (Pers-
pektive München), oder dem Gesundheitsbei-
rat vertreten.

Referatsbezogene Projekte zur Imple-
mentation der Querschnittsaufgabe 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern

Da ich Beispiele der Implementation von Frau-
en- und Geschlechterfragen in den städtischen 
Referaten benenne, die in längeren Prozessen 
– fast ausnahmslos auf Initiative der Gleichstel-
lungsstelle bzw. der Stadtratskommission zur 
Gleichstellung von Frauen – entstanden sind 
und nicht erst seit der Diskussion über Gender 
Mainstreaming, verwende ich die hier gewähl-
te Formulierung. Es wird an den Beispielen 
auch deutlich, dass solche Maßnahmen lang-
wierige Prozesse sind, sollen sie nicht – wie so 
manches EU-Projekt – eine Einzelmaßnahme 
ohne Auswirkungen auf die gesamte Instituti-
on bleiben.

Die Stadt München hat 12 Referate. Die hier 
erwähnten Arbeitsgrundlagen gelten stadtweit 
für alle. Die Referate entwickeln eigenständig 
Ziele, fachliche Innovationen, Strategien und 
bedarfsorientierte Fortbildungen; sie erhalten 
zunehmend Personalhoheit und verwalten ihre 
eigenen Budgets. Die ausdrückliche konzepti-
onelle Verankerung einer Gender Mainstre-
aming- oder Gleichstellungsstrategie ist mit 
Ausnahme des Personal- und Organisations-
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referates – in den „Leitsätzen 2000“ – und des 
Sozialreferates in dessen Zielen 2001 in keinem 
Referat verwirklicht. Beispiel Ziele des Sozial-
referates 2001:

„Die Geschlechterhierarchie und Geschlech-
terfragen spielen eine entscheidende Rolle 
bei der Entstehung von Problemen und somit 
für deren Lösung und die Qualität der Hilfen. 
Dies wird bei allen Analysen differenziert dar-
gestellt. Ziel ist der Abbau der bestehenden 
Geschlechterhierarchie mit allen der sozialen 
Arbeit zur Verfügung stehenden Mitteln“
(Ziele des Sozialreferates der Stadt München 
für das Jahr 2001. Beschlossen am 12.10.2000 
in der gemeinsamen Sitzung des Sozialaus-
schusses, Sozialhilfeausschusses und des Kin-
der- und Jugendhilfeausschusses)

 Unverbindliche Formulierungen finden sich 
hier und da in den Zielkatalogen weiterer Re-
ferate. In den Zielen des Schulreferates für das 
Jahr 2000 heißt es beispielsweise:
„... - Die interkulturelle Verständigung wird ge-
fördert.
- Die Gleichberechtigung von Mädchen und 
Jungen wird gefördert“...
Großen Wert legt die Gleichstellungsstelle  auf 
eine fachliche Repräsentation der Frauen- und 
Gleichstellungsarbeit in den Referaten und auf 
die Förderung von Frauennetzwerken. Dies 
wurde nach und nach mit den Referaten ausge-
handelt, die bereit waren, im eigenen Zustän-
digkeitsbereich einen ersten Schritt zu Mäd-
chen- und Frauenförderung zu tun. Beispiele 
hierfür sind:

 der Arbeitskreis Frauen in der Stadtplanung 
im Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung

 die Stabsstelle für Frauenförderung und 
Gleichstellungsfragen im Personal- und 
Organisationsreferat

  der Gender-Mainstreaming-Arbeitskreis im 
Baureferat

 die Fachstelle Frau und Gesundheit im Re-
ferat für Gesundheit und Umwelt

 die Fachbeauftragte für Geschlechterpäda-
gogik in der Fachabteilung Kindertagesstät-
ten im Schul- und Kultusreferat

 die Beauftragte für die Belange von Mäd-
chen und jungen Frauen im Stadtjugend-
amt

  die Beauftragte für mädchengerechte Päd-
agogik im Schul- und Kultusreferat.

Die beiden letzteren wurden vor wenigen Jah-
ren ergänzt um Fachbeauftragte für Jungenpä-
dagogik. Im Kulturreferat hat der Fachbereich 
„Kunst und Kultur sozialer Bewegungen“ einen 
Arbeitsschwerpunkt Frauenkultur. Die einge-
richteten Fachstellen arbeiten an der konkre-
ten Verbesserung der Dienstleistungen und 
der Infrastruktur der Stadt für ihre Bürgerin-

nen (und Bürger). Ziel ist es, die Stadt und ihre 
Einrichtungen mädchen- und frauengerechter 
werden zu lassen. Beispiele für fachliche Netz-
werke sind:

 das Fachforum Münchener Mädchenarbeit 
im Sozialreferat-Stadtjugendamt

 der Fachausschuss Frau und Gesundheit 
im Rahmen des Münchener Gesundheits-
beirats beim Referat für Gesundheit und 
Umwelt

 der Arbeitskreis Hilfe für gewaltbetroffene 
Migrantinnen beim Kreisverwaltungsrefe-
rat-Ausländerbehörde

  sowie der referatsübergreifende Arbeits-
kreis Jungenarbeit und Jungenpädagogik, 
der von engagierten Männern gegründet 
wurde.

Die Netzwerke sind wichtige Arbeitsgrundlage 
für die Fachstellen und die Gleichstellungs-
stelle; für die Entwicklung von Konzepten, die 
Erschließung von Ressourcen und die Verbes-
serung der kommunalen Infrastruktur ist die 
Zusammenarbeit mit Externen, mit Beratungs-
stellen vor Ort, Vertreter/innen von  Kranken-
kassen, Selbsthilfe- und anderen Organisatio-
nen, unverzichtbar.

Schul- und Kultusreferat
Wie die Chronik aufzeigt richtete das (dama-
lige) Schulreferat 1991 eine Halbtagsstelle für 
„Mädchenpädagogik und Optimierung der Ko-
edukation“ ein, die mit einer Lehrerin besetzt 
wurde. Dies geschah nach langwierigem Drän-
gen der städtischen Gleichstellungsstelle unter 
wiederholtem Hinweis auf die Notwendigkeit, 
konkrete schulbezogene Konzepte mädchenge-
rechterer Unterrichtsformen und Pädagogik zu 
entwickeln und zu erproben. Die Erkenntnisse 
aus der Koedukationsforschung der 80er Jahre 
zeigten Handlungsbedarf , vor allem was die 
Anerkennung der Leistungen von Mädchen, 
ihre Beteiligung im Unterricht, die Rollenkli-
schees in Schulbüchern und die Berufsorien-
tierung betraf. 

Auf Empfehlung der Stadtratskommission 
zur Gleichstellung von Frauen vom 14.6.1994 
ließ die Stadtschulrätin  in den städtischen 
Schulen zum Schuljahr 1994/95 Mädchenbe-
auftragte einsetzen. Sie haben die Aufgabe, 
differenzierte Koedukation unmittelbar an der 
Schule zu fördern, Unterrichtsformen zu ent-
wickeln, die Gleichberechtigung der Mädchen 
zu fördern, und dies v.a. wiederum hinsicht-
lich der Berufswahl. Sie sollten daneben An-
sprechpartnerin für die Mädchen der Schule 
sein. Durch ihre Präsenz wurde erst deutlich, 
mit welchen alltäglichen Zumutungen es Mäd-
chen in der Schule zu tun haben. Viele der 
Mädchenbeauftragten waren tragende Säulen 
bei der stadtweiten Kampagne „Aktiv gegen 
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Männergewalt“, die auch von der Referentin 
nachhaltig unterstützt wurde. Mittlerweile sind 
an fast allen städtischen Schulen auch Jungen-
beauftragte eingesetzt.

Zusammen mit der Gleichstellungsstelle und 
dem Stadtjugendamt wurden auf Referatse-
bene Qualitätsstandards für Mädchen- und 
Frauenselbstverteidigung erarbeitet. Derzeit 
verfasst eine Arbeitsgruppe Standards zum 
Umgang mit sexualisierter Gewalt und Grenz-
verletzungen gegen Schülerinnen und Schüler. 
Hier wird neben der Ausgestaltung des diszi-
plinarrechtlichen Vorgehens besonderer Wert 
gelegt auf den bislang zu wenig beachteten 
Opferschutz.

Das Schul- und Kultusreferat gliedert sich in 
unter anderem 5 Fachabteilungen: Gymnasi-
en, Realschulen, berufliche Schulen, Kindes-
tagesstätten, sowie Grund-, Haupt und För-
derschulen. Eine Besonderheit dabei ist, dass 
die Stadt München zwar eigene Gymnasien 
und die Mehrzahl der Real- und Berufsschu-
len betreibt, Grund- und Hauptschulen jedoch 
(fast) ausschließlich staatliche Einrichtungen 
sind; das bedeutet, dass die Stadt im Bereich 
der Grund- und Hauptschulen lediglich Eigen-
tümerin der Gebäude ist, während alle päda-
gogischen und Personalangelegenheiten zum 
Hoheitsbereich des Freistaats Bayern gehören. 
Bis auf die Fachabteilung Grund-, Haupt- und 
Förderschulen haben mittlerweile alle Fachab-
teilungen Beauftragte für geschlechterdifferen-
zierte Koedukation eingesetzt. Sie unterstützen 
und vernetzen die Arbeit der Mädchen- und 
Jungenbeauftragten auf Fachabteilungsebene, 
insbesondere um den Prozess der differenzier-
ten Koedukation voran zu bringen.

Bei der Einführung des Neuen Steuerungs-
modells im Schul- und Kultusreferat wurden 
zu Themen der Gleichstellungspolitik, bzw. 
Gender Mainstreaming mehrere Seminare auf 
Fachabteilungsebene, ein halber Workshop-
Tag auf Referatsebene, sowie Schulungen für 
Verwaltungspersonal,  Fach- und Führungs-
kräfte durchgeführt.

Ein beispielhafter Bericht der Fachabteilung 
Realschulen „Die städtischen Realschulen auf 
dem Weg zur geschlechtergerechten Schule“ 
wird im November 2003 veröffentlicht.

Das Beispiel Fachbeauftragte für geschlech-
tergerechte Pädagogik in der Fachabteilung 
Kindertagesstätten. In der Fachabteilung Kin-
dertagesstätten arbeitet die Fachbeauftragte 
für geschlechtergerechte Pädagogik an folgen-
den Zielen:

  Möglichkeit für jede Besucherin eines städ-
tischen Hortes wenigstens einmal an einem 
Mädchenselbstverteidigungskurs teilzuneh-
men; die Kurse umfassen Elternabende und 
Müttergespräche, um auch auf kulturbe-

dingte Fragen eingehen zu können, sowie 
einen Vorbereitungskurs für Erzieherinnen

  Entwicklung von Angeboten zum spezifi-
schen Förderbedarf für Jungen, z.B. Ent-
spannungsverfahren, geschlechtsrollenre-
flektierende Gewaltprävention, etc.

 Fortbildungen für Erzieher/innen zum Um-
gang mit „alltäglichen Sexismen“

 Geschlechtsrollenreflektierende Arbeits-
gruppe für männliche Erzieher.

Die Fachbeauftragte hat ihre Arbeit begonnen 
mit einer Befragung „Mädchen und Buben in 
Kindertagesstätten“, die in ein pädagogisches 
„Rahmenkonzept zur geschlechtsdifferenzie-
renden Pädagogik zur Weiterentwicklung der 
Kindergarten-, Hort- und Tagesheimpädago-
gik“ mündete (Walter 2000).

Daneben ist die Fachbeauftragte Anlaufstel-
le geworden für Konflikte und Beschwerden in 
den Einrichtungen, die häufig den Umgang mit 
sexistischen Übergriffen auf Mädchen zum Ge-
genstand haben.

Kleine Chronik zu „Gender Mainstrea-
ming“ im Schul- und Kultusreferat

1991
Eine halbe Stelle „Mädchenpädagogik und 
Optimierung der Koedukation“ wird einge-
richtet und mit einer Lehrkraft im Schulreferat 
besetzt 

1994
Bestellung von Mädchenbeauftragten an Schu-
len 
Aufgaben: Weiterentwicklung der differen-
zierten Koedukation, Mädchen- und Frauen-
selbstverteidigung an Schulen, Grenzen gegen 
Gewalt und sexuelle Belästigung, geschlech-
tergerechte Unterrichtsformen

1996
Einbindung von Gleichstellungsthemen in die 
Umsetzung des Neuen
Steuerungsmodells 

1997
Ausbildung von Lehrerinnen zu Trainerinnen 
für Mädchen- und Frauenselbstverteidigung  

1999
Einsetzung einer Fachbeauftragten für ge-
schlechtergerechte Pädagogik in der Fachab-
teilung Kindertagesstätten  

2001
Bestellung eines Jungenbeauftragten,  
Aufstockung der Koordinatorinnenstelle „Mä-
chenpädagogik“ 
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2002
Einsetzung von Beauftragten für mädchen- 
bzw. geschlechtergerechte Pädagogik in wei-
teren Fachabteilungen

2002
„Gender Mainstreaming“ als Thema in der Ent-
wicklung des Neuen Steuerungsmodells  

2003
Entwicklung von Qualitätsstandards für Mäd-
chen- und Frauenselbstverteidigung und zum 
Vorgehen gegen sexuelle Belästigung und 
Grenzverletzung an Schulen

Referat für Gesundheit und Umwelt
Im Referat für Gesundheit und Umwelt wa-
ren in den Zielen und Arbeitsschwerpunkten 
Gleichstellungs- oder Geschlechterziele bis-
lang nicht verankert. Bis 1997 war die dennoch 
durchaus vorhandene Frauen- und Geschlech-
terperspektive im damaligen Gesundheitsrefe-
rat Sache einzelner Engagierter – meist Frau-
en. Auf ihre Initiative und die der städtischen 
Gleichstellungsstelle bildeten sich Vernetzun-
gen wie die Arbeitskreise „Frauen und Sucht“, 
„Frauen und Psychiatrie“,  „Frauen und AIDS“ 
und übernahm das Referat die Finanzierung 
wichtiger Frauengesundheitsprojekte und –ein-
richtungen wie für „Donna Mobile“ (Mobile 
Gesundheitsberatung für Migrantinnen), das 
Frauengesundheitszentrum, das Frauenthera-
piezentrum und für Frauenprojekte im Bereich 
der Suchthilfe.

Erstmals schriftlich nieder gelegt ist eine 
Selbstverpflichtung zur Beachtung der Ge-
schlechterperspektive in den Zielen des Ge-
sundheitsbeirates von 1998.

Beispiel Gesundheitsberichterstat-
tung
Die ersten Gesundheitsberichte enthielten kei-
ne Geschlechterperspektive. Seit Anfang der 
90er Jahre bewirkte die Mitwirkung der Gleich-
stellungsstelle geschlechterdifferenzierte Erhe-
bungen. Es folgten die ersten Schwerpunktbe-
richte wie „Gesundheit im Alter“, der  bereits 
auf die unterschiedliche Lage alter Frauen und 
Männer eingeht. Zum Schwerpunktbericht 
„Jugendgesundheit“ 1997 setzten engagierte 
Frauen des Referates und der Gleichstellungs-
stelle eine Teilauswertung der Befragtengruppe 
Mädchen und junge Frauen durch, die jedoch 
nur teilweise repräsentativ ist – vor allem, was 
den Bereich Jugendliche mit Migrationshinter-
grund betrifft. Die Art der Erhebung  – Versand 
der Fragebögen an die Wohnadresse mit der 
Bitte um Rücksendung – hatte nicht den Rück-
lauf unter jungen Migrantinnen und Migranten 
erbracht, der gesicherte Aussagen ermöglicht 

hätte. Es wurde eine gezielte Nacherhebung an 
Münchener Berufsschulen durchgeführt, die 
in vorbildlicher Weise geschlechtsdifferenziert 
ist. Das Ergebnis „betont die Notwendigkeit 
eigener Analysen für Frauen und Männer und 
einer sich daraus ableitenden je spezifischen 
Gesundheitsförderung für Frauen und Männer“ 
(Dill/Höfer 1999). Es stellt sich heraus, dass die 
Unterschiede hinsichtlich Gesundheitsstatus, 
Beschwerden, Selbsteinschätzung, Demora-
lisierung und Kohärenzgefühl sich durchge-
hend zwischen den Geschlechtern stärker un-
terscheiden als zwischen deutschen und nicht 
deutschen Jugendlichen. Außerdem zeigen 
sich bedeutsame Unterschiede zwischen Mig-
ranten/innen mit noch relativ kurzem Aufent-
halt in Deutschland und den in Deutschland 
aufgewachsenen; letztere erscheinen gemäß 
der Studie im Vergleich zur ersteren Gruppe in 
vielerlei Hinsicht belasteter.

Ebenso differenziert der Bericht „Münche-
ner Gesundheitsmonitoring 1999/2000: Die 
Gesundheit von Frauen und Männern ver-
schiedener Lebensaltersstufen“ sehr sorgfäl-
tig zwischen den Geschlechtern und erbringt 
bedeutsame Ergebnisse.

Beispiel Fachstelle und Fachausschuss 
Frau und Gesundheit
In den ersten Jahren der Bildung des Ge-
sundheitsreferates standen für die Gleich-
stellungsstelle spezielle Problemlagen und 
Hilfebedarfe von Frauen und Mädchen im Ge-
sundheitswesen im Vordergrund ihrer Arbeit 
– wie z.B. Gesundheitsberatung für Migran-
tinnen mit der Schaffung der Beratungsstelle 
„Donna Mobile“, Frauen und Sucht , Frauen 
und AIDS, etc. Ab Mitte der 90er Jahre wurde 
der Schwerpunkt auf die Schaffung von (Mit-
wirkungs-)Strukturen und Netzwerken gelegt. 
Zu komplex und zu umfangreich ist noch der 
Bedarf nach mädchen- und frauengerechter 
Gesundheitsförderung und –versorgung, um 
dem ohne eine koordinierende Fachstelle vor 
Ort allein im Zusammenwirken von Referat und 
Gleichstellungsstelle gerecht werden zu kön-
nen. Ein weiteres Ziel war es, die in München 
vorhandene Frauengesundheitsbewegung zu 
einem Netzwerk zu verbinden und ihr die Mög-
lichkeit der Artikulation im Gesundheitsreferat 
und dem dort begründeten Gesundheitsbeirat 
zu verschaffen. Dass daneben auch die Kompe-
tenzen und Ressourcen der Frauen aus unter-
schiedlichsten Bereichen dem Referat zugäng-
lich gemacht werden ist ein weiterer Vorteil.

1996 regte die Gleichstellungsstelle an, 
gemeinsam mit dem Referat und dem Ge-
sundheitsbeirat eine Gesundheitskonferenz 
mit dem Titel „Macht – Frau – Gesundheit“ 
durchzuführen. Vertreterinnen und Vertreter 
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von Fraueneinrichtungen, Beratungsstellen, 
Krankenkassen, Sozialversicherungsträgern, 
Ärzteorganisationen, der Pflege, aus Bildung, 
Forschung und Lehre setzten sich einen Tag 
lang mit den Themen auseinander, die bislang 
entweder gar nicht oder unter den weitgehend 
männlichen Akteuren in separaten Kreisen 
behandelt wurden. Am Beispiel berufstätiger 
Migrantinnen wurde der Frage nachgegangen 
„Macht Migration oder macht Deutschland 
krank?“. Ein weiterer Workshop beschäftigte 
sich mit den Gesundheitsbedürfnissen von 
Mädchen und jungen Frauen. Die Konferenz 
artikulierte einhellig den Bedarf nach einer 
Fachstelle Frau und Gesundheit im Referat für 
Gesundheit und Umwelt und einem Fachaus-
schuss Frau und Gesundheit beim Gesundheits-
beirat. Beide wurden in den zwei folgenden 
Jahren eingerichtet und arbeiten erfolgreich. 
Der Fachausschuss hat im Jahr 2003 seine 
grundsätzliche Infragestellung durch einige 
Mitglieder des Gesundheitsbeirates überstan-
den. Er hat sich Zielsetzungen gegeben, Quali-
tätsanforderungen an eine frauengerechte und 
eine frauenspezifische Gesundheitsversorgung 
und –förderung formuliert, den Beirat mit der 
Strategie des Gender Mainstreaming konfron-
tiert, und eine Reihe von wichtigen Themen 
wie Brustgesundheit, Genitalverstümmelung, 
und Gewalt an Frauen aufgegriffen und im Ge-
sundheitswesen eingebracht.

Kleine Chronik Gender Mainstrea-
ming im Referat für Gesundheit und 
Umwelt

1989
Gründung des Gesundheitsreferats aus dem 
Betriebs- und Krankenhausreferat 
Bildung fachlicher Vernetzungsstrukturen 
„Frauen und Sucht“, „Frauen und Psychiatrie“, 
„Frauen und AIDS“ 

ab 1990
Übernahme in die Regelförderung von Frau-
engesundheitsprojekten wie Suchtberatung 
für Frauen,  Mobile Gesundheitsberatung für 
Migrantinnen, Frauengesundheitszentrum, 
Frauentherapiezentrum etc.

1992
Aufbau eines Arbeitsbereiches Frauen und Ge-
sundheit 1992

1996
Gesundheitskonferenz „Macht Frau Gesund-
heit“ 

1997
Geschlechtsdifferenzierter Jugendgesund-

heitsbericht 

1997
Schaffung eines Fachausschusses „Frau und 
Gesundheit“ beim Gesundheitsbeirat 

1998
Schaffung einer Fachstelle „Frau und Gesund-
heit“ 

1998
Verankerung „Berücksichtigung von Frauen- 
und Geschlechterfragen...“ in den Leitlinien 
des Gesundheitsbeirates 

2002
Beschäftigung des Gesundheitsbeirats mit 
Gender Mainstreaming 

Auf Beispiele aus dem Sozialreferat, zu dem 
in München auch das Stadtjugendamt gehört, 
wird hier verzichtet. Sie werden vom Leiter des 
Stadtjugendamtes behandelt.

Veränderungen der Arbeit der Gleich-
stellungsstelle für Frauen
Die Gleichstellungsstelle sieht Veränderungen 
ihrer Arbeit in einer verstärkten Vermittlungs-, 
Koordinations- und Vernetzungstätigkeit zwi-
schen den Referaten und Fachstellen, in der 
gemeinsamen Entwicklung von Strukturen bei 
den Entscheidungsträgern, von Qualitätsstan-
dards, um das Erreichte zu sichern und wo im-
mer möglich weiter zu entwickeln.

Ein wichtiger Faktor zum Gelingen ist die 
Gender-Kompetenz der Verantwortlichen und 
der Handelnden vor Ort.  Dazu gehören (Orga-
nisation und Vermittlung von) Fortbildungen, 
Trainings, Reflexionshilfen und Coaching. 
Meine Kolleginnen haben in den vergangenen 
Jahren viele Stunden Arbeit z.B. in die Entwick-
lung und z.T. Durchführung von Train-the-Trai-
ner-Seminaren für interne und externe Dozen-
tinnen und Dozenten investiert, die im Auftrag 
des Personal- und Organisationsreferates 
Seminare für städtische Beschäftigte durch-
führen, oder in die Beratung von Verantwort-
lichen und Gremien. Die Gleichstellungsstelle 
war in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen 
Jugendring, dem Stadtjugendamt, der Initiati-
ve Münchener Mädchenarbeit, der Münchener 
Fachhochschule für Sozialwesen  und anderen 
an der Entwicklung einer berufsbegleitenden 
Zusatzausbildung „Gender-Pädagogik“ betei-
ligt, die allen pädagogischen Berufsgruppen 
offen steht.

Diese typische „Hintergrundarbeit“ ist in-
sofern ein undankbares Geschäft als sie weit-
gehend unsichtbar bleibt. War es in der Ver-
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gangenheit schon immer strukturell bedingt 
schwierig für die Gleichstellungsstelle, ihre 
Erfolge sichtbar darzustellen, steigt mit einer 
weiteren Verlagerung auf „Zuarbeit“ gleich-
zeitig der Bedarf nach Öffentlichkeitsarbeit. 
Bekanntlich hat der Erfolg immer viele Väter 
– und Mütter. Und den Erfolg verbucht in der 
Regel das Fachreferat für sich. Die Tendenz der 
Nichtzurkenntnisnahme von Frauenarbeit, vor 
allem von Gleichstellungsarbeit ist hinlänglich 
bekannt. Auch München macht hier keine Aus-
nahme.

Verhältnis Gleichstellungsstelle und 
referatsinterne Fachstellen
Aufgrund der Tätigkeit der Fachstellen wird die 
Gleichstellungsstelle für Frauen der Stadt von 
einigen referats- oder fachbezogenen Arbei-
ten, die sie in der Vergangenheit erbracht hat, 
entlastet. Da die Funktion der Fachstellen je-
doch nicht einheitlich geregelt ist, sondern der 
konzeptionellen Logik des jeweiligen Referats 
folgt, kann die Entlastung nur punktuell und 
nicht in Form ganzer Tätigkeitsfelder erfolgen. 
Während beispielsweise in der Ausländerbe-
hörde eine Anlaufstelle die Beratung gewalt-
betroffener Migrantinnen mit Aufenthaltspro-
blemen übernimmt, ist für die Fachstellen im 
RGU und im Stadtjugendamt eine Beratung 
von Bürgerinnen nicht vorgesehen.

Die Mitwirkung an und die Begutachtung 
von Beschlussvorlagen für den Stadtrat würde 
die Gleichstellungsstelle gerne in größerem 
Umfang an die Fachstellen der Referate dele-
gieren. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass deren 
Position innerhalb des eigenen Hauses nicht 
mit der notwendigen Reichweite und Macht 
ausgestattet ist, um frauen- und geschlechter-
politische Gesichtspunkte überall konsequent 
durchzusetzen – von ihrem Zeitbudget einmal 
abgesehen. Der Einfluss der Fachstellen reicht 
jedoch oft noch nicht einmal zu einer Beteili-
gung an Produktionen aus benachbarten Ab-
teilungen.

In den Aufgabenzuschnitten der Fachstellen 
in den Referaten spiegelt sich noch nicht, dass 
Gleichstellungsarbeit Querschnittsarbeit ist. 

Stadtratsvorlagen etwa, die in den Fachstel-
len erarbeitet werden – meist mit explizit frau-
en- bzw. mädchenbezogenen Themenstellun-
gen – sind allerdings in der Regel so sorgfältig 
diskutiert und kompetent verfasst, dass dies 
für die Gleichstellungsstelle eine Entlastung 
bedeutet. 

Verhältnis Gleichstellungskonzept 
und Gender Mainstreaming
Es besteht weiterhin großer Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf durch die Gleichstel-
lungsstelle in den städtischen Referaten und 

Dienststellen bei der Umsetzung von Gleich-
stellungspolitik in eigene Konzepte. Die Gen-
der Mainstreaming Strategie fordert einen 
geplanten und kontrollierten Prozess zur Ver-
wirklichung von Gleichstellung und beim Ab-
bau von Diskriminierungen. Die anfängliche 
Verunsicherung darüber, ob nun mit Gender 
Mainstreaming etwas völlig andersartiges als 
die bisherige Gleichstellungspolitik gefordert 
sei, musste diskutiert, überprüft und abgebaut 
werden.

Wir stehen im Prozess der Umsetzung von 
Gleichstellungspolitik an einem Punkt, an dem 
neben dem Engagement der Fachfrauen und 
-männer auf den  mittleren Ebenen mehr Ver-
bindlichkeit  gefordert ist. Auch wenn bei den 
Verantwortlichen angekommen ist, dass Gen-
der Mainstreaming bedeutet, dass die Refera-
te selbst tätig werden müssen – was oft nicht 
angekommen scheint, ist, dass dies vor Ort 
mit klaren Zielen, Verantwortlichkeiten und 
Handlungen bewerkstelligt werden muss. Die 
Verantwortung der Führungskräfte bleibt Lip-
penbekenntnis, solange nicht konkret Ressour-
cen zur Verfügung gestellt werden – personell, 
zeitlich und ggf. auch finanziell. Anfänge sind 
bei der Stadt München ja durchaus gemacht

Die Vertreter/innen der Referate formulieren 
häufig einen Bedarf nach Arbeitshilfen, die 
in der gewünschten allgemein gültigen Form 
nicht oder nur sehr unverbindlich erstellt wer-
den können, wie einige Beispiele zeigen. Zu 
heterogen sind die Arbeitsfelder einer Stadt-
verwaltung mit 26 000 Beschäftigten und einer 
zunehmenden Zahl ausgegliederter weil ver-
selbständigter  Bereiche. Die Umsetzung von 
Gender Mainstreaming muss in konkreten Kon-
zepten in den Referaten und Dienststellen er-
folgen unter Einbeziehung der Gleichstellungs-
stelle als zentraler Reformagentur und unter 
Nutzung der eigenen fachlichen Ressourcen, 
wie etwa der Fachstellen in den Referaten.

Verhältnis von Gleichstellungspolitik 
zu anderen Reformprojekten 
Die Debatte um Gender Mainstreaming fällt 
zusammen mit zwei wesentlichen anderen 
Großreformen wie der Einführung des Neuen 
Steuerungsmodells, sowie Regionalisierungen 
und Dezentralisierungen von Entscheidungen, 
die zum einen Bestandteil des NSM (dezentrale 
Ressourcenverantwortung) sind, zum anderen 
referatseigenen Konzepten wie im Sozialrefe-
rat (Sozialraumorientierung) folgen. Diese Ent-
wicklungen finden zum Teil ungleichzeitig statt. 
Sie sind wie viele Reformprozesse Chance und 
Erschwernis zugleich. 

In den letzten Jahren wird der Versuch unter-
nommen, im Neuen Steuerungsmodell Gender 
Mainstreaming ein zu bauen. In den Reformbe-
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richten der städtischen Referate an die zentrale 
Steuerung müssen neuerdings auch Aussagen 
zum Thema „Gender Mainstreaming“ enthal-
ten sein an dieser Stelle finden sich häufig 
unverbindliche Absichtserklärungen oder Ab-
wehrformulierungen. Selten wird an bereits 
geschaffene Strukturen angeknüpft und deren 
Erfolge gewürdigt. Sie werden in der Regel 
nicht in Verbindung mit Gender Mainstreaming 
oder gar mit dem Neuen Steuerungsmodell ge-
bracht.
Auf der Ebene der Geschäftsleitungen und Re-
feratsspitzen spiegelt sich dabei wider:
a)  mit welchem Stellenwert die Arbeit der 

bisherigen Mädchen-, Jungen- oder Ge-
schlechterbeauftragten referatsintern ver-
sehen ist, 

b)  welches Bewusstsein von Gleichstellungs-
arbeit bei vielen der sogenannten „Tops“   
vorherrscht, 

c) dass referatsbezogene Konzepte bislang 
weitgehend fehlen und 

d) dass Gleichstellung und Gender Mainstre-
aming bislang oft gerade noch auf die Per-
sonalpolitik bezogen werden, nicht aber 
auf die Dienstleistungen der Stadt und ihre 
Nutzerinnen und Nutzer, bzw. städtisch ge-
förderte Angebote.

Eine Erklärung für die Probleme, die die Um-
setzung von Gender Mainstreaming innerhalb 
des Neuen Steuerungsmodells (NSM) bereitet, 
ist, dass zu Beginn das NSM nicht nur jenseits 
von Frauen- und Geschlechterfragen, sondern 
völlig abstrahiert von Zielgruppen der städti-
schen Arbeit eingeführt wurde. Die Begrifflich-
keiten aus der produzierenden Wirtschaft wur-
den zunächst allen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes übergestülpt – auch denen, die es 
mit den Sorgen und  Nöten von Menschen zu 
tun haben. Da damit der gesamte Prozess der 
Einführung erschwert wurde musste nachge-
bessert werden. Der schon bestehende Unmut 
erstreckte sich zusätzlich auf die Forderungen, 
nun Im NSM „auch noch“ Gleichstellungsfra-
gen unterbringen zu sollen.

Das Projekt NSM kostete auch die Gleich-
stellungsstelle erhebliche Mühen, Konflikte 
und Zeit. Derzeit ist viel Unterstützung bei der 
Formulierung von Zielen, beim Aufbau von Be-
richtswesen und Controlling notwendig.

Die hohen zeitlichen Investitionen, referats-
interne Umstrukturierungen, neue Anforderun-
gen durch Zuständigkeitsverlagerungen und 
Dezentralisierungen haben schließlich auch 
bei vielen städtischen Beschäftigten bei aller 
Reformfreudigkeit auch eine gewisse Reform-
müdigkeit erzeugt.

Weitere bedeutsame Veränderungen bringt 
die Dezentralisierung von Zuständigkeiten 
und Entscheidungen mit sich. Im Zuge der Re-

gionalisierung der sozialen Arbeit in München 
werden derzeit nach und nach Sozialregionen 
gebildet. Sie umfassen meist mehrere Stadtbe-
zirke. Hier entstehen Anlaufstellen für die Be-
wohnerrinnen und Bewohner mit den zusam-
mengefassten sozialen Diensten Sozialamt, 
Wohnungsamt, Allgemeiner Sozialdienst und 
einem Teil der Angebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Die in der Region vorhandenen frei-
en Träger bilden Gremien auf Sozialregionse-
bene, die eine Beteiligung der Träger sichern 
sollen. Dies hat weit reichende Konsequenzen 
für die Angebote für Mädchen und Frauen und 
auf die Mitwirkungsmöglichkeiten der Frauen-
einrichtungen in den städtischen Planungen. 
Nicht in jeder Notlage ist ein Hilfeangebot in 
räumlicher Nähe das richtige. Bisweilen ist für 
Frauen aus Gründen der Anonymität und zu 
ihrer Sicherheit gerade eine Distanz zur Wohn-
gegend wichtig. 

Nahezu alle Fraueneinrichtungen und im So-
zialreferat geschaffene Fachstellen arbeiten von 
ihrer Konzeption her als stadtweite Einrichtun-
gen. Sie wurden geschaffen, um den Bedürf-
nissen von Frauen in der sozialen Infrastruktur 
Rechnung zu tragen, die erwiesenermaßen 
ansonsten zu kurz kommen. Diese Anlaufstel-
len und Einrichtungen sind selbstverständlich 
nicht in jeder Sozialregion vorhanden und es ist 
auch nicht geplant, weitere zu schaffen – schon 
gar nicht angesichts der Finanznot der Kommu-
nen,  von der auch München nicht unberührt 
bleibt. Die Fachstellen – wie z.B. die Beratung 
für Schwangere in Wohnungsnot – haben sich 
im Laufe der Zeit das entsprechende Fachwis-
sen und die Sensibilität für ihr Klientel erwor-
ben, das sich nicht von selbst vervielfältigt und 
auf die 12 Sozialregionen verteilt.

Wir beobachten und bedauern, dass im 
gleichen Prozess referatsinterner Umstruk-
turierungen die Position der Fachstellen für 
die Belange von Mädchen und jungen Frauen 
und für Jungenarbeit im Stadtjugendamt von 
der Leitung weg in eine nachgeordnete Abtei-
lung umgesiedelt wurden und befürchten eine 
Schwächung ihres Einflusses auf die zentrale 
Planung. Ähnliches gilt für die Fachstelle Frau 
und Gesundheit im Referat für Gesundheit und 
Umwelt.

Gerade bei der Dezentralisierung in eine Viel-
zahl von Entscheidungsträgern ist die Arbeit 
dezentraler Fachstellen wichtiger denn je, um 
die Präsenz der Frauen- und Geschlechterthe-
men in der Planung und Umsetzung von Re-
formen zu sichern. Es ist nach allen zu Grun-
de liegenden Erfahrungen nicht zu erwarten, 
dass der „mainstream“ sich von selbst mit 
Geschlechterfragen befasst, bzw. dies mit dem 
nötigen Sachverstand oder in der gebotenen 
Intensität tut.
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Perspektive
Angesichts der Entwicklung der Rahmenbedin-
gungen wie geschildert müssen wir zu einer 
Qualitätsentwicklung kommen, die durch Ziel-
vereinbarungen gestützt und durch regelmäßi-
ge Kontrolle der Ergebnisse abgesichert ist.

Wir müssen zu einer Qualitätsentwicklung 
kommen, die frauen- und mädchenpolitisch 
erreichte Standards sichert und zu Geschlech-
tergerechtigkeit weiter entwickelt. Das heißt: 

Eine zielgruppenanalytische Überprüfung 
und Entwicklung des städtischen Handelns in 
allen Bereichen, sowie Planung und Gestaltung 
städtischer Rahmenbedingungen nach den Er-
fordernissen von Männern und Frauen, Mäd-
chen und Jungen. Insbesondere die Partizipa-
tionsmöglichkeiten von Migrantinnen müssen 
in Analysen, Planungen und Realisationen zur 
Kenntnis genommen und berücksichtigt wer-
den.

Verdeckungszusammenhänge wie „Haus-
halt“ oder „Familie“ als kleinste Analyseein-
heit verschleiern die unterschiedlichen Bedürf-
nisse, Restriktionen und Ressourcen, denen 
Frauen und Männer unterliegen – etwa als Al-
leinerziehende. Wenn Planungen bewusst oder 
unbewusst von Unwissenheit oder Vorurteilen 
bestimmt sind,  führen sie im besten Fall nur 
für einen Teil der Zielgruppe zu wirkungsvol-
len Maßnahmen, im schlechteren Fall zur Fest-
schreibung patriarchaler Rollenmuster und 
Armutsrisiken zu Lasten von Frauen und Kin-
dern. Geschlechterblindheit z.B. bei Konzepten 
zum Schutz vor Gewalt führt dazu, dass nicht 
nur die Lebenswirklichkeit von Mädchen und 
Frauen unterbelichtet bleibt, sondern  auch ge-
sellschaftliche Männlichkeitsvorstellungen als 
wichtige Triebfeder von Gewalt nicht wahrge-
nommen und dekonstruiert werden können.

Was steht also an für die Gleichstellungspolitik 
in München ?

Wir sind an einem Punkt – wie auch die Umfra-
ge unter den Städtischen Referaten zur Aus-
wertung der Kampagne gegen Männergewalt 
gezeigt hat – an dem die Verantwortlichen stär-
ker gefordert sind,  gemeinsam mit den kom-
petenten Fachleuten in der Stadt Verbindlich-
keit zu schaffen: Berichte einfordern, Standards 
entwickeln, Ergebnisse diskutieren, wo nötig 
Dienstanweisungen und Arbeitshilfen für die 
Beschäftigten entwickeln.

Im Jahr 2000 wurde von der Gleichstellungs-
stelle unter städtischen Fach- und Leitungs-
kräften zu Ergebnissen der Kampagne „Aktiv 
gegen Männergewalt“ (1997/1998) eine Befra-
gung  durchgeführt. Am häufigsten nannten 
die städtischen Befragten auf die Frage, was 
die Entwicklung von Handlungsstrategien ge-
gen Männergewalt in ihrem Arbeitsbereich 

unterstützen könnte „mehr Zeit“, und neben 
„mehr Information“ „mehr Anerkennung für 
die Problematik bei der Stadt“. Letzteres ist 
auch übertragbar auf Gleichstellungsarbeit. 

Der erhoffte Rückenwind, den die Gender 
Mainstreaming Debatte für ein Vorankommen 
in der Frauen- und Gleichstellungsarbeit brin-
gen kann besteht in einer verstärkten Umset-
zung der Punkte:

 Top – Down – Strategie 
 Klare Vorgaben, die Verantwortlichen sind 

zum Handeln aufgefordert
 Klare Verantwortlichkeiten

 Verantwortung klar delegieren, Beauftragte 
benennen, etc. 

 Geplanter Prozess
 Ablauf und Vorgehen organisieren, Ressour-

cen – zeitlich, fachlich, finanziell – schaffen, 
Ziele vereinbaren, etc.

 Kontrollierter Prozess
 Ergebnisse abfragen, diskutieren, auswer-

ten, weitere Schritte planen

Die Schwachstellen von Gender Mainstrea-
ming dürften voraussichtlich die gleichen sein 
wie die der bisherigen kommunalen Gleichstel-
lungspolitik. Wenn die Verantwortlichen der 
Gleichstellungsarbeit nicht den hohen Stellen-
wert einräumen, der sie als permanente Aufga-
be etabliert, keine geschlechterdifferenzierten 
Analysen und Strategien in Auftrag geben und 
Reformprozesse ohne den Aspekt Geschlech-
tergerechtigkeit planen, bleibt es bei punktuel-
len Verbesserungen und bleiben Frauen- und 
Geschlechterfragen ein Randthema.

Eine altbekannte Schwachstelle wird bleiben: 
das Fehlen von Konsequenzen bei Nichterrei-
chen von Zielen, bei mangelnder Verantwort-
lichkeit oder Umsetzung.

Abwehr, Widerstände und „interessenge-
leitete Nichtwahrnehmung“ gegenüber Frau-
en- und Gleichstellungsfragen wird es auch 
weiterhin geben. Zu einer konsequenten 
Gleichstellungspolitik gehört m.E. jedoch, mit 
diesen Widerständen bewusst zu arbeiten, sie 
aufzugreifen, zu benennen und zu beachten.  
Dazu bedarf es Zeit, Wissen, Training und In-
tegrationskraft. Der Einsatz jedoch lohnt sich. 
Es ist der Teil von Gender Mainstreaming, der 
verdeutlicht, dass nicht mehr Gleichstellungs-
politik gerechtfertigt werden muss, sondern 
die Abwehr von Gleichstellungsarbeit erklä-
rungsbedürftig ist. In Widerständen steckt viel 
Potential – und das ist ernst zu nehmen.
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